
 
Leitlinie zur Vorgehensweise bei Pflanzenschutzmittelrückständen 

Regelung ÖLMB-Codexkapitel A8 und BNN Orientierungswert 
(BNN…Bundesverband Naturkost und Naturwaren – Deutschland) 

(ÖLMB…Österreichisches Lebensmittelbuch) 
 
 
Grundsätzlich gilt: Sobald ein Analysenergebnis vorliegt, in dem Rückstände von nicht erlaubten 
Pflanzenschutzmittel nachgewiesen wurden, besteht primär der Verdacht, dass die Ware nicht 
verordnungskonform ist. Ab dem Verdachtsmoment darf die Ware nicht mehr mit dem Bio-
Hinweis in Verkehr gebracht werden – oder umgekehrt – es muss die Ware vorübergehend aus 
dem Verkehr genommen werden [siehe dazu Auszug aus der VO (EG) 889/2008 Artikel 91]: 

Maßnahmen bei Verdacht auf Verstöße und Unregelmäßigkeiten 
(1) Ist ein Unternehmer der Auffassung oder vermutet er, dass ein von ihm produziertes, aufbereitetes, eingeführtes oder 
von einem anderen Unternehmer bezogenes Erzeugnis den Vorschriften für die ökologische/biologische Produktion nicht 
genügt, so leitet er Verfahrensschritte ein, um entweder jeden Bezug auf die ökologische/biologische Produktion von dem 
betreffenden Erzeugnis zu entfernen oder das Erzeugnis auszusondern und entsprechend zu kennzeichnen. Der 
Unternehmer kann das Erzeugnis erst verarbeiten oder verpacken oder in den Verkehr bringen, wenn die betreffenden 
Zweifel ausgeräumt wurden, es sei denn, das Erzeugnis wird ohne Bezug auf die ökologische/biologische Produktion in den 
Verkehr gebracht. In derartigen Zweifelsfällen unterrichtet der Unternehmer unverzüglich die Kontrollstelle oder 
Kontrollbehörde. Letztere können verlangen, dass das Erzeugnis erst dann mit einem Bezug auf die ökologische/biologische 
Produktion in den Verkehr gebracht werden darf, wenn sie sich anhand von Informationen des Unternehmers oder aus 
anderer Quelle vergewissert haben, dass die Zweifel ausgeräumt sind. 

Was muss unser Kunde beim Vorliegen von positiven Analysenergebnissen tun: 
 
1. Die Kontrollstelle (ABG) informieren (betroffene Art und Menge, Analysenergebnis, Menge der 

Restware betroffener Ware/Charge) 
 

2. In Absprache mit der ABG ist eine weitere unabhängige Beprobung (ggf. durch die ABG) und 
Analyse von betroffener Ware/Charge durchzuführen (Double-Check). Ist keine Ware der 
betroffenen Ware/Charge mehr verfügbar  Absprache mit der ABG. 

 
3. Die noch verfügbare betroffene Restware in Absprache mit der ABG vorübergehend aus dem 

Verkehr ziehen. 
 
4. Parameter für die Bewertung: Es gelten die Schwellenwerte des ÖLMB bzw. des BNN als 

Grundlage UND diese Rückstände müssen zufällige und unvermeidbare Verunreinigungen sein 
(siehe ÖLMB). Eine Plausibilitätsprüfung durch die ABG wird mit dem Ziel durchgeführt, die 
Verunreinigungsquelle zu detektieren und Maßnahmen zu setzen, um diese zukünftig zu 
vermeiden. Die Sperre bleibt aufrecht, bis die ABG die Ware/Charge wieder freigibt. Sollte der 
Verdacht bestehen, dass die Belastung der Ware im Vorfeld beim Vorlieferanten verursacht 
wurde, so ist dies in die Bewertung einzubeziehen (siehe Bewertung Vorlieferanten)  

 
5. Kann der Verdacht nicht ausgeräumt werden, so bleibt die betroffene Ware/Charge für die 

Vermarktung mit dem Bio-Hinweis gesperrt. Die ABG meldet die Sachlage an die zuständige 
Lebensmittelbehörde (Sanktion 4 Meldung), die die endgültige Entscheidung trifft.     
Jene Kunden, welche die betroffene Ware/Charge ebenfalls erhalten haben, sind über die 
Warensperre schriftlich zu informieren. 
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Bewertung Vorlieferanten 

 

6. Der betroffene Kunde muss den Lieferanten der Ware informieren, dass der Verdachtsfall vorliegt 
und die Ware ab dato (vorübergehend) aus dem Verkehr genommen wird. Diese Sperre bleibt 
aufrecht, bis die Kontrollstelle des Vorlieferanten den Verdacht schriftlich widerlegt. Hierbei gelten 
die Schwellenwerte des ÖLMB bzw. des BNN als Grundlage UND diese Rückstände müssen 
zufällige und unvermeidbare Verunreinigungen sein (siehe ÖLMB). Letztes soll durch eine 
Plausibilitätsprüfung der Kontrollstelle des Lieferanten festgestellt werden. Das Ziel dieser 
Plausibilitätsprüfung ist die Verunreinigungsquelle zu detektieren und Maßnahmen zu setzen, um 
diese zukünftig zu vermeiden. Die schriftliche Feststellung der Kontrollstelle des Lieferanten im 
geforderten Umfang ist grundsätzlich anzuerkennen. 

 

7. Kann der Verdacht auch auf der Ebene des Vorlieferanten nicht ausgeräumt werden, so bleibt die 
betroffene Ware/Charge für die Vermarktung mit dem Bio-Hinweis gesperrt. Die ABG meldet die 
Sachlage an die zuständige Lebensmittelbehörde (Sanktion 4 Meldung), die die endgültige 
Entscheidung trifft. Der Lieferant der betroffenen Ware ist schriftlich aufzufordern, seine Kunden 
(welche die betroffene Ware/Charge ebenfalls erhalten haben) und seine Kontrollstelle über die 
Warensperre schriftlich zu informieren. 
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